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Sterne mit Haken: Nutzung eines „hauseigenen“
Sternesystems zur Bewertung von Hotels nicht
zulässig

Jeder kennt sie, aber kaum einer weiß wo sie herkommen: Die berühmten Hotel-Sterne. Erteilt werden
sie vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) – und dann darf man sie auch zur Werbung
heranziehen. Denn die Verwendung eigener Scoring-Systeme, die auf Sternen basieren, führen den
Verbraucher in die Irre; der erwartet schließlich, dass Sterne ausschließlich von einer unabhängigen
Instanz vergeben werden (vgl. aktuell LG Berlin, Beschl. v. 05.01.2012, Az. 52 O 4/12).

Die Wettbewerbszentrale rühmt sich in einer Pressemitteilung eines von ihr erstrittenen Urteils, in dem
das Landgericht Berlin einer Hotelkette die Verwendung eines eigenen Sternesystems innerhalb
Deutschlands untersagt hat.

Die spanische Hotelkette hatte ihr Hotel mit „Hotel […] 5*“ und „Hotel […] *****“ beworben; die Sterne
wurden jedoch nach einem eigenen Klassifizierungssystem mit selbst erstellten Kriterien vergeben und
gerade nicht vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) erteilt. Die Wettbewerbszentrale
beanstandete diese Zertifizierung sodann als irreführend, da der Verbraucher erwarte, es handele sich
um die Klassifizierung einer vom Betreiber unabhängigen Stelle.

Das Landgericht Berlin bestätigte nach Angaben der Wettbewerbszentrale diese Auffassung (LG Berlin,
Beschl. v. 05.01.2012, Az. 52 O 4/12); die Verwendung der „hauseigenen“ Sterne sei intransparent und
lasse für Interessenten nicht erkennen, nach welchen Kriterien die Vergabe erfolgt sei. Zudem ginge der
Verbraucher von einer gewissen Neutralität der Kategorisierung aus, was hier jedoch gerade nicht der
Fall sei, da die Bewertung durch die Antragsgegnerin selbst und nach eigenen Kriterien stattgefunden
habe. Diese entsprächen jedoch gerade nicht den Kriterien der Deutschen Hotelklassifizierung;
überdies lag auch keine gültige Zertifizierung durch DEHOGA vor.

Mehr Schein als Sein? Über die Qualität des Hotels mit den fünf selbstverliehenen Sternen kann an
dieser Stelle keine Aussage getroffen werden; fraglich bleibt jedoch, wie viele Sterne DEHOGA verleihen
würde. Und allein darauf kommt es (in Deutschland) an: Da hier bereits ein neutrales
Klassifizierungssystem etabliert ist, geht der Verbraucher im Zweifel davon aus, dass Sterne auch
grundsätzlich diesem System zuzuordnen sind.
Das bedeutet übrigens nicht, dass Hotels sich hierzulande – neben dem Sternesystem – nicht aus selbst
klassifizieren dürfen. Sie sollten die Kriterien dann jedoch nicht ausgerechnet in Sternen angeben,
sondern eine andere Symbolik wählen (z.B. Sonnen, Herzen, Smileys, Bronze-Silber-Gold etc.).
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